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Bekanntmachung 
Änderung der Form der Wahlbenachrichtigung 

 
 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wildau, 
 
bei dem diesjährigen Wahltermin am 9.06.2024 werden wir aufgrund der an diesem 
Termin stattfindenden drei Wahlen (Wahl zum EU-Parlament, Wahl zum Kreistag 
und Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Wildau)  
 
keine Wahlbenachrichtigungskarte, sondern einen Wahlbenachrichtigungsbrief 
versenden!  
Der Brief ist als Wahlbenachrichtigung gekennzeichnet. 
 
In diesem Brief finden Sie auch die notwendigen Informationen zur Beantragung 
einer Briefwahl. Die Briefwahl kann auch wie immer auf der Homepage der Stadt 
oder über den sich auf dem Brief befindlichen QR-Code beantragt werden. 
Dieser Brief muss dann am Wahltag mit ins Wahllokal genommen werden und 
bestätigt, wie bisher die Wahlbenachrichtigungskarte, Ihre Wahlberechtigung. 
 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Wahlleitung der Stadt Wildau. 
 
Wildau, den 23.02.2024 
 
 
Simone Hein 
Wahlleiterin der Stadt Wildau 


